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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Änderungen durch das Wachstumschancengesetz, das Vierte 
Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) und das Jahressteuergesetz 2024 
(JStG 2024) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 8. Juli 2025 ein Schreiben zu 
Änderungen durch das Wachstumschancengesetz, das Vierte 
Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) und das Jahressteuergesetz 2024 (JStG 
2024) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Durch das Wachstumschancengesetz, das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz 
(BEG IV) und das Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) wurden u.a. folgende 
Änderungen beschlossen: 

Mit dem Wachstumschancengesetz wurde u.a. die folgende Änderung 
im UStG beschlossen: 

• Der Schwellenwert für die Befreiung von der Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen wurde von 1.000 € auf 2.000 € 
angehoben (§ 18 Abs. 2 Satz 3 UStG). 

Mit dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz wurden u. a. folgende 
Änderungen im UStG beschlossen: 

• Die Aufbewahrungsfrist für Rechnungen nach § 14b Abs. 1 Satz 
1 UStG wurde von zehn auf acht Jahre verkürzt. 

• Der Schwellenwert für die monatliche Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen wurde von 7.500 € auf 9.000 € 
angehoben (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2a Satz 1 UStG). 

• Der Grenzbetrag in § 25a Abs. 4 Satz 2 UStG wurde von 500 € 
auf 750 € erhöht. 

Mit dem JStG 2024 wurden u.a. folgende Änderungen im UStG beschlossen: 

• Gutschriften an einen Nichtunternehmer oder an einen 
Unternehmer, der die Lieferung oder sonstige Leistung nicht 
tatsächlich ausgeführt hat, können (wieder) unter § 14c Abs. 2 
UStG fallen. 

• Die Formulierung der Abgabenordnung für die elektronische 
Erklärungsübermittlung an die Finanzbehörden wurde 
redaktionell angepasst. 

Änderung der Verwaltungsauffassung 

Im Hinblick auf die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist nach § 14b Abs. 1 
UStG gilt Folgendes: 
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• Die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen gilt nach § 27 Abs. 40 
Satz 1 UStG regulär für alle Rechnungen, deren 
Aufbewahrungsfrist am 31.12.2024 noch nicht abgelaufen ist. 
Mithin brauchen nach der neuen Rechtslage regelmäßig 
Rechnungen nicht mehr aufbewahrt zu werden, die vor 
dem 1.1.2017 (Beginn der Aufbewahrungsfrist nach § 14b Abs. 
1 Satz 3 UStG in diesen 
Fällen: 31.12.2015 bzw. 31.12.2016) ausgestellt worden sind. 

• Bei Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und 
Wertpapierinstituten gilt dies nach § 27 Abs. 40 Satz 2 
UStG allerdings erst für Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist 
am 1.1.2026 noch nicht abgelaufen ist. 

• Korrespondierend zur Verkürzung der Aufbewahrungsfrist 
nach § 14b Abs. 1 UStG wurde auch § 26a Abs. 2 Nr.2 
UStG angepasst. Die o.g. Ausführungen gelten analog für die 
Beurteilung der Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 26a Abs. 2 Nr. 2 UStG. 

• Nach § 14b Abs. 1 Satz 3 UStG i.V.m. § 147 Abs. 3 Satz 5 
AO läuft die Aufbewahrungsfrist jedoch nicht ab, soweit und 
solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für 
welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Dies 
betrifft auch Rechnungen, die für eine Vorsteuerberichtigung 
nach § 15a UStG in Grundstücksfällen relevant sind. In 
derartigen Fällen endet die Aufbewahrungsfrist erst, wenn die 
Festsetzungsfrist für das letzte Jahr des zehnjährigen 
Berichtigungszeitraums nach § 15a Abs. 1 Satz 2 
UStG abgelaufen ist. 

• Die Aufbewahrungsfristen für umsatzsteuerliche 
Aufzeichnungen (z.B. nach § 22 Abs. 1 UStG oder § 22f Abs. 1 
bis 4 UStG) wurden nicht verkürzt; sie sind weiterhin zehn Jahre 
aufzubewahren. 

In Bezug auf den Steuerausweis nach § 14c Abs. 2 UStG in einem als 
Gutschrift verwendeten Dokument gilt Folgendes: 

• Durch die Neufassung von § 14c Abs. 2 Satz 2 UStG wird 
geregelt, dass eine Person zu Unrecht ausgewiesene 
Umsatzsteuer auch dann schulden kann, wenn der 
Steuerausweis in einer Gutschrift an eine nicht unternehmerisch 
tätige Person erfolgt. Die Regelung in der neuen Nr. 1 entspricht 
der bisherigen Rechtslage. In Nr. 2 wird neu der Sachverhalt 
geregelt, dass der unberechtigte Steuerausweis in einer 
Gutschrift erfolgt. 

• Nunmehr schuldet jemand auch dann den ausgewiesenen 
Steuerbetrag, wenn er einem nach einer vorherigen 
Vereinbarung erstellten, als Gutschrift verwendeten Dokument 
mit gesondertem Steuerausweis nicht unverzüglich widerspricht, 
obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder 
sonstige Leistung nicht ausführt. Erfolgt der Steuerausweis in 
einer Gutschrift an einen Unternehmer für eine Leistung, zu der 
dieser nicht zum Steuerausweis berechtigt ist (z.B. beim Verkauf 
eines Wirtschaftsguts außerhalb seines Unternehmens), 
schuldet er die Steuer bereits nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG. 
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• Da eine Gutschrift, die nicht über die Leistung eines 
Unternehmers ausgestellt ist, nach dem BFH-Urteil v. 
27.11.2019 - V R 23/19 (V R 62/17), BStBl II 2021 S. 54, einer 
Rechnung nicht gleichsteht, fielen derartige Sachverhalte nicht 
unter § 14c Abs. 2 UStG a.F. Nach der Gesetzesänderung ist 
das Urteil insoweit für ab dem 6.12.2024 (Tag nach 
Verkündigung des JStG 2024) verwirklichte Sachverhalte nicht 
mehr anzuwenden. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 8. Juli 2025, III C 2 - S 7295/00005/003/080. 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-07-08-aenderungen-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 10. Juli 2025 

 
 
Der § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG unterfallende Gewinn aus der 
Veräußerung eines Anteils an der Oberpersonengesellschaft ist 
nicht auf die stillen Reserven der Oberpersonengesellschaft und 
die stillen Reserven der Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es 
handelt sich vielmehr um einen einheitlichen 
Veräußerungsvorgang auf der Ebene der 
Oberpersonengesellschaft. Der Gewerbeertrag der 
Oberpersonengesellschaft unterliegt im Hinblick auf den Gewinn 
aus der Veräußerung des Anteils an der Oberpersonengesellschaft 
auch insoweit nicht der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG, als der 
Veräußerungsgewinn auf stille Reserven der 
Unterpersonengesellschaft entfällt. 
 
Zum Urteil, siehe auch das teilweise inhaltsgleiche Urteil IV R 
9/23.  
 
 
Bei § 21a Abs. 1 Satz 4 und 5 des Finanzverwaltungsgesetzes 
handelt es sich um eine spezialgesetzliche Regelung, die nach 
ihrem Wortlaut eine Vertraulichkeitspflicht anordnet und 
insbesondere einen Anspruch auf Einsicht in die Dokumente nach 
den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder 
ausschließt. Daher wird ein Anspruch nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
hinsichtlich der Unterlagen für die amtliche Richtsatzsammlung 
ausgeschlossen. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 043/25. 
 
 
 
 
Bedient sich ein leistender Unternehmer zur Einziehung seiner 
Entgeltforderungen gegen die Leistungsempfänger eines anderen 
Unternehmers (Zahlstelle), vereinnahmt er das Entgelt spätestens 
dann, wenn die Zahlungen der Leistungsempfänger bei der 
Zahlstelle eingehen. Der Umstand, dass die Zahlstelle den 
vereinnahmten Betrag nicht an den leistenden Unternehmer 
weiterleitet, führt nicht dazu, dass sich die Bemessungsgrundlage 
für die vom Unternehmer an die Leistungsempfänger erbrachten 
Leistungen mindert (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
24.02.2021 - XI R 15/19, BFHE 272, 252, BStBl II 2021, 729, 
Rz 21). 
 
Zum Urteil 
 
 

Urteil IV R 40/22: 
Gewerbesteuerrecht-
liche Zurechnung des 
Gewinns aus der 
Anteilsveräußerung bei 
doppelstöckigen 
Personengesell-
schaften 
 
 
 
8. Mai 2025 

Urteil IX R 1/24: 
Anspruch auf 
Informationszugang in 
die der 
Richtsatzsammlung 
zugrunde liegenden 
Unterlagen 
 
 
 

  9. Mai 2025 
 

 

 Urteil XI R 15/22: 
Keine Berichtigung 
der Bemessungs-
grundlage bei 
Insolvenz der 
"Zahlstelle" 
 
 
 
 
 

  30. April 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520183/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520184/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520184/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520187/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kein-anspruch-auf-information-ueber-die-der-richtsatzsammlung-zugrunde-liegenden-unterlagen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520186/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil X R 25/22: Änderung eines Einkommensteuerbescheids nach § 175b 
Abs. 1 AO 
27. November 2024 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 044/25. 
 
Urteil VII R 25/22: Elektronische Übermittlung von Schriftsätzen aus dem 
beBPo 
18. März 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Zur gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung der Gewinnanteile eines in 
den USA ansässigen stillen Gesellschafters 
Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen eines stillen 
Gesellschafters nach § 8 Nr. 3 des Gewerbesteuergesetzes 2000 fällt unter die 
auch für Drittstaaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 56 des Vertrags 
zur Gründung EGV (heute Art. 63 AEUV). Die Anwendbarkeit der Standstill-
Klausel des Art. 57 Abs. 1 EGV (heute Art. 64 Abs. 1 AEUV) wird grundsätzlich 
nicht durch Ausführungen eines Schreibens einer Oberfinanzdirektion über eine 
zugunsten von Steuerpflichtigen nur eingeschränkte Anwendung einer Norm 
beeinflusst. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 
Sachverhalt 
Die in den USA ansässige A war sowohl Mehrheitsgesellschafterin der Klägerin, 
einer inländischen Kapitalgesellschaft, als auch deren stille Gesellschafterin. Bei 
der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags der Klägerin für das Jahr 2000 
wurde der an die A als stille Gesellschafterin gezahlte Gewinnanteil 
erklärungsgemäß hinzugerechnet. 
Während einer anschließenden Außenprüfung beantragte die Klägerin unter 
Bezugnahme auf eine Verfügung der Oberfinanzdirektion Münster vom 
11.02.2008, den Gewinnanteil der stillen Gesellschafterin wegen eines Verstoßes 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit von der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
auszunehmen. Die Prüfer vertraten die Ansicht, dass für DBA-Staaten bei 
außerhalb der EU/EWG-Gebiete ansässigen stillen Gesellschaftern die 
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 3 Gewerbesteuergesetz 2000 (GewStG a.F.) 
weiterhin zu erfolgen habe. Nach erneuter Abstimmung auf Bundesebene sei die 
bisherige Verwaltungsanweisung durch einen Erlass vom 30.04.2009 geändert 
worden. 
In dem nach Abschluss der Außenprüfung erlassenen geänderten 
Gewerbesteuermessbetragsbescheid hielt das Finanzamt an der Hinzurechnung 
des Gewinnanteils der stillen Gesellschafterin fest. Die Klägerin wandte dagegen 
ein, dass die gewerbesteuerliche Hinzurechnung gegen die 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/umfassende-moeglichkeit-zur-spaeteren-aenderung-von-steuerbescheiden-bei-den-finanzaemtern-elektronisch-uebermittelten-daten/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520185/
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Kapitalverkehrsfreiheit sowie gegen den Freundschaftsvertrag Deutschland/USA, 
das WTO-Übereinkommen/GATS und das DBA USA 1989 verstoße. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 
Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist verletzt, wenn ein Beteiligter 
bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung keine Kenntnis von dem Inhalt 
eines gerichtlichen Aufklärungsschreibens erlangt, das zu einer Frage ergangen 
ist, auf die das Gericht im Urteil entscheidungserheblich abstellt. Dies gilt auch 
dann, wenn die Äußerungen eines anderen Beteiligten Anlass gegeben hätten, zu 
dem betreffenden Thema vorzutragen. 
Das Finanzgericht hat den Anspruch der Klägerin auf Gewährung rechtlichen 
Gehörs verletzt. Indem die Klägerin bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 
keine Kenntnis von dem Aufklärungsschreiben des Finanzgerichts vom 
11.09.2020 erhalten hat, ist diese Informationspflicht und damit auch der 
Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt worden. 
Einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 24 Abs. 3 DBA-USA 
1989 hat das Finanzgericht im Ergebnis zu Recht abgelehnt. 
Art. 24 Abs. 3 DBA-USA 1989 sieht vor, dass --sofern nicht Art. 9 Abs. 1, Art. 11 
Abs. 4 oder Art. 12 Abs. 4 DBA-USA 1989 anzuwenden sind-- Zinsen, 
Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der 
steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen 
wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 
zuzulassen sind. 
Der Gewinnanteil der stillen Gesellschafterin Y-Corp. stellt bereits keine "Zinsen, 
Lizenzgebühren oder andere Entgelte" im Sinne des Art. 24 Abs. 3 DBA-USA 
1989 dar. Auf die aus Sicht des Finanzgerichts entscheidungserhebliche 
Feststellung einer Diskriminierung kommt es somit nicht an. 
Der Begriff "andere Entgelte" ist im DBA-USA 1989 nicht definiert und daher 
auszulegen. Hierfür ist nicht ein etwaiges nationales Begriffsverständnis 
maßgebend, sondern eine abkommensautonome Auslegung. Der Begriff "andere 
Entgelte" in Art. 24 Abs. 3 DBA-USA 1989 umfasst nicht die Gewinnanteile eines 
stillen Gesellschafters. 
Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen eines stillen 
Gesellschafters nach § 8 Nr. 3 des Gewerbesteuergesetzes 2000 fällt unter die 
auch für Drittstaaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 56 des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --EGV-- (heute Art. 63 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union --AEUV--). Die 
Anwendbarkeit der Standstill-Klausel des Art. 57 Abs. 1 EGV (heute Art. 64 
Abs. 1 AEUV) wird grundsätzlich nicht durch Ausführungen eines Schreibens 
einer Oberfinanzdirektion über eine zugunsten von Steuerpflichtigen nur 
eingeschränkte Anwendung einer Norm beeinflusst. 
Aufgrund des Verfahrensmangels war die Vorentscheidung aufzuheben und die 
Sache an das Finanzgericht zurückzuverweisen. Das Finanzgericht wird im 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228680/hinzurechnung-des-gewinnanteils-eines-in-usa-ansaessigen-stillen-gesellschafters-nach-8-nr.-3-gewerbesteuergesetz/
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zweiten Rechtsgang der Klägerin Gelegenheit geben, zum Schreiben vom 
11.09.2020 Stellung zu nehmen, und diesen Vortrag sowie etwaige Ergebnisse 
einer weiteren Sachaufklärung im Hinblick auf die Voraussetzungen einer 
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG i.V.m. 
§ 14 Nr. 1 bis 3 KStG würdigen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 26. Februar 2025 (I R 33/21), veröffentlicht am 3. Juli 2025. 
 
Übertragung von Pensionsverpflichtungen – erstmalige Anwendung des § 
4f EStG 
§ 4f des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des Art. 11 Nr. 2 des AIFM-
Steuer-Anpassungsgesetzes vom 18.12.2013 (BGBl I 2013, 4318) AIFM-StAnpG 
findet gemäß § 52 Abs. 12c EStG i.d.F. des Art. 11 Nr. 9 Buchst. a AIFM-StAnpG 
seit dem 31.07.2014: § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG erstmals Anwendung für 
Schuldübernahmen, Schuldbeitritte und Erfüllungsübernahmen, die in einem nach 
dem 28.11.2013 endenden Wirtschaftsjahr erfolgen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig ist, ob eine nachträgliche Erhöhung des Entgelts für einen Schuldbeitritt 
zu bestehenden Pensionsverpflichtungen betrieblich veranlasst war und ob --im 
Fall einer betrieblichen Veranlassung-- der entstandene Aufwand der 
Abzugsbeschränkung des § 4f Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) unterfällt. 
Im Streitfall hatte die Klägerin, die ein kalenderjahrgleiches Wirtschaftsjahr hatte, 
mit ihrer 100%-igen Enkelgesellschaft, der "Pensionsgesellschaft" des Konzerns, 
im Wirtschaftsjahr 2012 eine Vereinbarung über einen Schuldbeitritt der 
Pensionsgesellschaft zu den Pensionsverpflichtungen getroffen, die die Klägerin 
gegenüber ihren Mitarbeitern eingegangen war. Das hierfür an die 
Pensionsgesellschaft zu zahlende Entgelt berücksichtigte die Klägerin in ihrer 
Bilanz zum 31. Dezember 2012. 
§ 3 Abs. 3 des Beitrittsvertrags sah einen Anpassungsmechanismus im Hinblick 
auf das von der Klägerin für den Schuldbeitritt zu entrichtende Entgelt vor, der zur 
Anwendung kommen sollte, falls sich das das unterstellte Zinsniveau 
(durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre bei einer 
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren gemäß § 253 Abs. 2 S. 2 HGB) im 
Rahmen eines 10-Jahres-Betrachtungszeitraums ab Vertragsunterzeichnung um 
mehr als 1 % verändern würde. 
Ein im Streitjahr 2013 beauftragter Gutachter prognostizierte eine solche 
Veränderung zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem 31. Dezember 2014. 
Daher schlossen die Klägerin und die Pensionsgesellschaft im Streitjahr eine 
Nachtragsvereinbarung über eine rückwirkende Erhöhung des Entgelts für den 
Schuldbeitritt um 368.779,60 Euro. Einen entsprechenden Aufwand 
berücksichtigte die Klägerin in ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2013. 
Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, der Aufwand 
sei gem. § 4f Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 EStG auf das Streitjahr und die 
nachfolgenden 14 Jahre zu verteilen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520178/
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Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 
Grundsätzlich sind bei gegenseitigen Verträgen die zivilrechtlichen 
Vereinbarungen auch für Zwecke der Besteuerung maßgebend, da der natürliche 
Interessengegensatz der Vertragspartner im Allgemeinen die Vermutung 
begründet, dass Ausgaben, die auf einem gegenseitigen Vertrag beruhen, auch 
im Sinne des § 4 Abs. 4 EStG durch den Betrieb veranlasst sind. Fehlt es 
allerdings an einem solchen Interessengegensatz, bedarf es einer konkreten 
Überprüfung aufgrund einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls, 
inwieweit Zahlungen wirtschaftlich auf dem schuldrechtlich Vereinbarten beruhen 
und damit durch den Betrieb veranlasst sind, oder ob sie aus sonstigen und 
außerbetrieblich veranlassten Rechtsgründen erbracht werden. Eine derartige 
Überprüfung hat zu berücksichtigen, ob die Vereinbarungen zivilrechtlich 
wirksam, klar und eindeutig sind, ihrem Inhalt nach dem zwischen fremden Dritten 
Üblichen entsprechen und auch tatsächlich durchgeführt werden. 
Das Finanzgericht hat wesentliche, für die Interessenlage der Klägerin und der 
Pensionsgesellschaft bedeutsame Begleitumstände weder hinreichend erforscht 
noch berücksichtigt. 
Mangels hinreichender Feststellungen des Finanzgerichts kann der Senat nicht 
abschließend über die Frage der betrieblichen Veranlassung der zwischen der 
Klägerin und der Pensionsgesellschaft geschlossenen Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit dem Schuldbeitritt entscheiden. Die erforderlichen 
Feststellungen zu Grund und Inhalt der Darlehensvereinbarungen, zur 
Verknüpfung von Darlehen und Schuldbeitritt sowie zur Durchführung der 
geschlossenen Verträge wird das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang 
nachzuholen haben. Auch wird es --ausgehend von diesen Feststellungen-- eine 
erneute Gesamtwürdigung vornehmen müssen. 
Die Vorschrift des § 4f EStG ist mit dem AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz (AIFM-
StAnpG) vom 18.12.2013 (BGBl I 2013, 4318) eingeführt worden. Sie ist nach 
§ 52 Abs. 12c EStG i.d.F. des AIFM-StAnpG(seit dem 31.07.2014 und im 
Folgenden: § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG) erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 28.11.2013 enden. 
§ 52 Abs. 8 Satz 1 EStG stellt insoweit auf den Zeitpunkt der Schuldübernahme, 
des Schuldbeitritts beziehungsweise der Erfüllungsübernahme ab. Erfolgt der 
Schuldbeitritt in einem Wirtschaftsjahr, das nach dem 28.11.2013 endet, findet 
§ 4f EStG Anwendung. Nicht ausreichend ist es demgegenüber --anders als das 
Finanzamt meint--, dass ein Aufwand, wie er im Streitfall aus der nachträglichen 
Entgelterhöhung resultiert, in einem Wirtschaftsjahr entsteht, das nach dem 
28.11.2013 endet. Dies folgt aus der Auslegung des § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 20. März 2025 (IV R 27/22), veröffentlicht am 3. Juli 2025. 
 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235275/auslegung-der-vorschrift-ueber-die-zeitliche-anwendbarkeit-von-4f-estg-schulduebernahme-einer-pensionsverpflichtung-gegen-entgelt/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520180/
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E-MAIL SENDEN 
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ZUM SEMINAR 

Business Meldungen 
 
IPCEI Advanced Semiconductor Technology: Die EU rüstet sich für die 
Chipzukunft 
 
Halbleiter und Chips sind heute weit mehr als ein technisches Produkt – sie sind 
strategische Vermögenswerte. Ihre zentrale Bedeutung für industrielle 
Wertschöpfungsketten in Europa wächst mit dem digitalen Wandel rasant. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Fokus Familienunternehmen und 
Mittelstand 
Webcast, 29.09.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/Mittelstand
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/249755/ipcei-advanced-semiconductor-technology-die-eu-ruestet-sich-fuer-die-chipzukunft/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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